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Die Zeit drängt. Mit dem 30. 
Juni, dem Ende des landwirt-
schaftlichen Steuerjahres, ge-
winnt das Thema § 6b-Rück-
lagen und deren Reinvestition
wieder an Aktualität. Vom Zeit-
vorlauf besonders dringend
sind diejenigen Fälle, bei denen
die vierjährige Reinvestitions-
frist am 30. Juni diesen Jahres
abläuft.

Die steuerlichen Rahmenbedingungen
und Reinvestitionsmöglichkeiten sind
vor allem Steuerberatern hinlänglich
bekannt. So bieten die Regelungen 
des § 6b in der Fassung bis zum 31.
Dezember 1998 eine Vielzahl von
Möglichkeiten zu reinvestieren oder zu
übertragen. Ausgangspunkt einer steu-
erlich vorteilhaften Umsetzung ist die
derzeit geltende personenbezogene
Betrachtung der Rücklage, die eine
Übertragung auf eine andere gewerb-
lich geprägte Mitunternehmerschaft er-
möglicht. Dasselbe gilt grundsätzlich
auch wieder seit dem 1. Januar 2002.

Vor dem steuerlichen Hintergrund ist in
der Vergangenheit die wirtschaftliche Be-
trachtung häufig außer Acht gelassen
worden. Der Alternative, als Ersatzwirt-
schaftsgut wieder landwirtschaftlichen
Boden zu erwerben, widersprechen oft
die Ertragsaussichten und die Zukunfts-
perspektiven. Mit dem Direktinvestment
in Form eines Supermarktes „auf der grü-
nen Wiese“ haben sehr viele Anleger be-
reits negative Erfahrungen gemacht – im
ersten Schritt nach wenigen Jahren,
wenn der (ehemalige) Landwirt feststel-
len musste, dass er Immobilienunter-
nehmer und Dienstleister für die Super-
marktkette geworden ist. Oder spätes-
tens dann, wenn die Anschlussvermie-
tungen anstehen, also die Profis der Fili-
alketten harte Verhandlungen führen.

Die berühmte Doppelhaushälfte oder
Wohnung im Betriebsvermögen führt
selten zur Freude, da Mietrecht, die gerin-
ge Rendite und nun steuerlich verhaftete
Wertsteigerungen erst mit der Zeit deut-

lich werden. Mit § 6b-Spezialfonds ha-
ben viele Anleger mittlerweile ebenfalls
überwiegend negative Erfahrungen ge-
macht, da im Vordergrund der Investiti-
onsentscheidung stets und ausschließ-
lich der § 6b-Hebel, also die Minimierung
der einzusetzenden Liquidität stand und
damit giergetriebene wirtschaftliche Ka-
tastrophen vorprogrammiert wurden.

Ein Immobilienfonds dagegen kann als
Übertragungsmöglichkeit und – in spe-
ziellen Ausgestaltungen – als Reinvesti-
tionsgut unter Rendite-, Sicherheits-,
Versorgungs- und Steuerüberlegungen
eine optimale Lösung für ein § 6b-
Problem sein. Vorausgesetzt, er wird
vorrangig nach Ertrags- und Qualitäts-
kriterien ausgewählt. Dazu zählt aber
nicht die Höhe des § 6b-Hebels, son-
dern vor allem die wirtschaftliche Be-
trachtungsweise. Denn: Die eigentliche
Rendite einer § 6b-Übertragung ist die
Verzinsung des Steuerstundungseffek-
tes. Um diesen Effekt zu erreichen,
muss das Reinvestitionsobjekt Nach-
haltigkeit und Werterhalt sicherstellen.

Ein doppelter Renditeeffekt lässt sich er-
reichen, wenn auch das Reinvestitions-
objekt eine nachhaltig verdiente Aus-
schüttung erwirtschaftet (Richtgröße:
sechs Prozent). In ausgewählter Form
kann der heute als Renditefonds be-
kannte, für reine Kapitalanleger konzi-
pierte, geschlossene Immobilienfonds
diese Kriterien erfüllen. Ein, wenn auch
geringerer, § 6b-Hebel zwischen 1,5 und
2,5 kann auch mit diesen Fonds darge-
stellt werden. Nicht ohne Grund sind da-
her einige Anbieter dazu übergegangen,
diese Fonds als Reinvestitionsobjekte zu
nutzen. Die Anleger sind in der Folge sehr
gut mit dieser Lösung gefahren.

Der Charme an dieser Vorgehensweise
ist, dass über die Zwischenschaltung ei-
ner gewerblichen GmbH & Co KG die
Willkürung von Betriebsvermögen ei-
nes eigentlich vermögensverwalten-
den VuV-Fonds sichergestellt werden
kann. Ein innovativer Anbieter hat sogar
eine solche Zwischengesellschaft als

direkte Beitrittsmöglichkeit aufgelegt –
der Landwirt erspart sich die Kosten der
Gründung und des laufenden Betriebs
einer eigenen Gesellschaft, wenn er
diese nicht schon hat oder aus anderen
Gründen benötigt. Über diesen Um-
weg können somit reine Kapitalanlage-
produkte für eine intelligente Lösung
von § 6b-Themen eingesetzt werden.

Darüber hinaus bietet die Tauglichkeit
des VuV-Fonds als Reinvestitionsobjekt
noch eine weitere Möglichkeit: Die wirt-
schaftlich und steuerlich sinnvolle Rein-
vestition der zwischen dem 1. Januar
1999 und dem 31. Dezember 2001
entstandenen Rücklagen. Steuerlich
bestätigte Lösungen für eine geeignete
Sicherstellung des Reinvestitionsob-
jekts als Betriebsvermögen liegen be-
reits vor.
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Dr. Matthias G. Söffing ehemals Richter am
FG Düsseldorf und wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Bundesfinanzhof in München.
Heute Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steu-
errecht in Düsseldorf. Bekannt geworden
ist er durch zahlreiche Veröffentlichungen
und als Herausgeber/Mitautor des Erb-
schaftsteuerhandbuches.

Dipl.-Ing., MSc economics Marc Henning
Diekmann ist Geschäftsführer der CoInvest
GmbH, eines auf die Sonderthemen be-
triebliche Altersversorgung, Optimierung
von Unternehmensverkäufen und Vermö-
gensübertragungen spezialisierten Kon-
zeptions- und Beratungsunternehmens
aus Gräfelfing bei München.
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Intelligente Lösungskonzepte:
Spezialdachfonds zur steueroptimierten Übertragung
von § 6b/c EStG-Rücklagen

Beispiel:

ProFonds Immobilien- und Beteiligungs GmbH & Co. KG

Rahmendaten

� § 6b – Übertragungsfaktor = 200 %
(=> mit 100 000 € Investition können ca. 200 000 € § 6b-Rücklage übertragen werden)

� ca. 5,5 % Barausschüttung p.a.

� ca. 32 % steuerliche Anlaufverluste für 2002

� sehr günstige erbschaftssteuerliche Übertragungswerte

� Investition in vermietete Gewerbeimmobilien

� namhafte Mieter
(Siemens, Sony, Kaufhof, Bertelsmann, Tacco, Mc Donalds u.a.)

� erfahrene Partner

Für eine Beteiligung ist ausschließlich der vollständige Emissionsprospekt maßgeblich
und rechtlich verbindlich.


